SG 64 / Stand 30.10.2025

Antrag auf Erteilung einer Zustimmung nach 8§ 127 Abs. 1 TKG

Vorbemerkung fiir den Antrag auf Erteilung einer Zustimmung nach 8§ 127 Abs. 1 Tele-
kommunikationsgesetz (TKG)

Die Antragsstellung nach 8 127 Abs. 1 TKG auf Erteilung einer Zustimmung hat vollstéandig zu
sein. Fir eine zligige Bearbeitung von Antragen ist es erforderlich, dass dem Antrag eine ord-
nungsgemalie Planung zu Grunde gelegt wird und alle relevanten Informationen des Vorha-
bens bei der Antragsstellung mitgeteilt werden. Die Antragsunterlagen sind entweder in
Papierform per Post an das Landratsamt Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim,
SG 64 Tiefbauverwaltung, Konrad-Adenauer-StraRe 1 in 91413 Neustadt a.d. Aisch
oder in digital Form im PDF-Format per Mail an tiefbau@kreis-nea.de zu senden.

Ansprechpartner: Herr Himmler, Tel. 09161 92-6405; Fax: 09161 92-96405

Zu der MalRnahme sind geeignete Plane als PDF-Datei, sowie Plane mit einem grofReren
Format als DIN-A 3, zusatzlich einmal in Papierform (mind. ein Ubersichtslageplan i.d.R.
1:25.000 mit Verortung des Vorhabens/Stationierung sowie mind. ein Lageplan i.d.R. im
Maf3stab 1:500 oder 1:1.000) vorzulegen. Folgende Angaben sind dabei einzutragen:

e Fahrbahnkante und Name/Nummer der Stral3e
o Grenze des StralRengrundstiicks
e Dbestehende TK-Leitungen des Nutzungsberechtigten
e die unter Beachtung der vorhandenen Sparten/Leitungen geplante Telekommunikati-
onslinie und/oder der Standort eventueller Netzverteileranlagen mit konkreten Bema-
Bungen und textlichen Angaben zu:
o Abstand des Vorhabens zur Fahrbahnkante oder zu Einbauten (Granitborde
oder -zeiler etc.)
o Umfang der TK-Infrastruktur und/oder baulichen Anlage (Anzahl, Dimension,
Art)
o Mindestuberdeckung der Telekommunikationslinie
o Bauverfahren
Die Antragsunterlagen werden spater in der vom Wegebaulasttrager gebilligten Fassung mit
den betreffenden Anderungen und Erganzungen Bestandteil des Zustimmungsbescheids.

Andere Genehmigungen oder Zustimmungen, besondere Anlagen (insbesondere andere Ver-
sorgungsleitungen/Sparten)

Die Zustimmung des Wegebaulasttragers nach § 127 Abs. 1 TKG ersetzt nicht nach anderen
Rechtsvorschriften und -gebieten vorgeschriebene Genehmigungen, Zustimmungen oder Er-
laubnisse sonstiger Behorden. Hierzu gehoren insbesondere das Stral3enverkehrs-, Natur-
schutz-, Wasser-, Bauordnung- und Bundesimmissionsschutzrecht sowie die Denkmalpflege.
Der Nutzungsberechtigte ist fiir deren Einholung selbst zustandig.

Darlber hinaus hat er Ricksicht auf besondere Anlagen anderer Trager (z. B. der Wegeun-
terhaltung dienende Einrichtungen, Kanalisations-, Wasser-, Gasleitungen, Schienenbahnen,
elektrische Anlagen, vgl. 88 132, 133 TKG) zu nehmen. Eine frihzeitige Spartenabfrage
stellt eine schnelle Umsetzung des Vorhabens sicher. Die Abfrage gewahrleistet, dass die
geplante Verlegung tatsachlich mdglich und kein neuer Antrag auf Zustimmung erforderlich ist.
Sollte das Vorhaben nicht wie beantragt umsetzbar sein, darf es ohne die erforderliche Zu-
stimmung nicht auf andere Weise umgesetzt werden und es droht die Anordnung eines
Baustopps durch den Wegebaulasttréager.




Oberirdische Verlequng

Nach 8§ 127 Abs. 6 TKG hat der Wegebaulasttrager im Falle der Verlegung oberirdischer Lei-
tungen die Interessen des Wegebaulasttragers, der Betreiber offentlicher Telekommunikati-
onsnhetze und die berlhrten stadtebaulichen Belange abzuwagen.

Der Nutzungsberechtigte soll dabei auch im eigenen Interesse einer ziigigen Verfahrensbear-
beitung grundsatzlich

e die vom geplanten Linienverlauf betroffenen Stadte bzw. Gemeinden im Antrag be-
zeichnen,

e bereits vor Antragstellung selbst die entsprechenden Plane und technischen Beschrei-
bungen der beabsichtigten Freileitungsverlegung den bertihrten Stadten und Gemein-
den mit der Bitte um Stellungnahme zu etwaig betroffenen stadtebaulichen Belangen
binnen angemessener Frist vorlegen,

o die Stellungnahmen der Stadte bzw. Gemeinden ggf. zusammen mit durch das Vorha-
ben berthrten Bauleitplanen, stadtebaulichen Satzungen oder sonstigen stadtebauli-
chen Gemeinderatsbeschliissen (z. B. Bauleitplanaufstellungsbeschluss) dem Zustim-
mungsantrag als Anlagen beifligen sowie

e darlegen, ob vereinzelt stehende Gebaude oder Gebdudeansammlungen erschlossen
werden sollen.

Antrag

Der untenstehende Antragsteller beantragt die Zustimmung der StralBenbaubehdérde zur Nut-
zung des durch ihn verwendeten Stral3ennetzes zur

[J Verlegung/Errichtung einer neuen Telekommunikationslinie.
[0 Anderung einer vorhandenen Telekommunikationslinie.
[ Errichtung von Netzverteiler-Anlagen (Schaltkasten, Multifunktionsgehause, POP-Gebaude
etc.)
[ Errichtung einer Funkstation fiir den Betrieb im Mobilfunknetz, konkret
[ Aufstellen eines Funkcontainers oder das Errichten eines vergleichbaren Raumes.
[J Aufstellen eines Antennentragers mit Antenne und Erdung.
[ Herstellen einer fernmeldetechnischen Anbindung der Funkstation an das u. g. Netz.
[ Herstellen eines EVU-Anschlusses zur Stromversorgung der Funkstation.
| Mobilfunknetz: || |

1. Antragsteller

Wegenutzungsberechtigter

Name/Firma:

Adresse:

E-Mail:

[
[
Telefon: [
[
[

Geschéftszeichen:




Verantwortliche Ansprechperson des Wegenutzungsberechtigten oder Bevollmachtigter

Name/Firma:

Adresse:

E-Mail:

[
[
Telefon: [
[
[

Geschaéftszeichen:

Bei einer Bevollmachtigung ist die Vollmacht dem Antrag beizufiigen.

Wegenutzungsberechtigung

Dem Antragsteller wurde durch die Bundesnetzagentur eine Wegenutzungsberechtigung nach
§ 125 Abs. 1 TKG verliehen.

[] Die Urkunde tiber die Verleihung ist dem Antrag in Kopie beigefiigt.

[C] Die Urkunde uiber die Verleihung liegt der StraRenbaubehérde bereits in Kopie vor.

Tiefbaufirma (soweit bekannt)

Name/Firma:

Adresse:

E-Mail:

I
[
Telefon: |
[
[

Geschéftszeichen:

[]3 Referenzen sind in Kopie beigefgt.

2. Vorhaben

Benutzte StralRe mit
Ortsangabe:

von Abschnitt/Sta-
tion:

bis Abschnitt/Station:

Geplante Bauzeit: | |

Das Datenblatt? inklusive ausfuihrlicher Beschreibung (Erlauterung des Vorhabens, der ge-
planten Baumethode, der vorgesehenen Bauzeit, SicherungsmalRnahmen, etc.) liegt bei.

Fur einen vollstdndigen Antrag liegen bei
[] Ubersichtslageplan 1:25.000 mit Verortung des Vorhabens, Stationierung
[]Lageplan im MaRstab 1:500 oder 1:1.000 mit Darstellung
1. der Fahrbahnkante und Name/Nummer der Stral3e
2. Grenze des StralRengrundstiicks
3. der geplanten Telekommunikationslinie und/oder dem Standort eventueller
Netzverteileranlagen mit konkreten Bemafiungen und textlichen Angaben zu:
a. Abstand des Vorhabens zur Fahrbahnkante oder zu Einbauten
(Granitborde oder -zeiler etc.)

2 Siehe Anlage 1.



b. Umfang der TK-Infrastruktur und/oder baulichen Anlage (Anzahl,
Dimension, Art)
c. Mindestiberdeckung der Telekommunikationslinie
d. Bauverfahren
4. bestehender TK-Leitungen des Antragstellers
5. Leitungen anderer Sparten

Die Benutzung soll gemaf} dem als Anlage beigegebenen Datenblatt inklusive Beschreibung
sowie den Lageplanen erfolgen.

Der Antragsteller bestéatigt, dass Informationen Uber Bestandsleitungen aller Spartentrager
eingeholt wurden.

[IDas Vorhaben schlieRt die Errichtung oberirdischer Leitungen ein (§ 127 Abs. 6 TKG).

Gemeinde: [

[ Eine Stellungnahme der o. g. Gemeinde zu stadtebaulichen Belangen liegt bei.

[]Eine Stellungnahme zu stadtebaulichen Belangen ist nicht erforderlich.

[C] Es sollen vereinzelt stehende Gebaude oder Gebaudeansammlungen erschlossen werden.

[] Das Vorhaben schlieRt mindertiefe Verlegungen oberhalb der Regeltiefe nach ATB-BeStra
ein (8 127 Abs. 7 TKG).

Bauverfahren: [

Betroffene StraRe: ||
von Abschnitt/Sta-
tion:

bis Abschnitt/Sta-
tion:

Der Antragsteller erklart verbindlich, der StralRenbauverwaltung alle ihr durch die mindertiefe
Verlegung entstehenden Mehraufwendungen und Schaden zu ersetzen.

3. Andere Genehmigungen oder Zustimmungen

Andere erforderliche Genehmigungen/Zustimmungen und dergleichen

[Jliegen vor.

[Jsind beantragt.

Die Vollstandigkeit und Richtigkeit des Antrags und der beigefligten Anlagen werden versi-
chert. Falsche Angaben kdnnen zu einer Ricknahme des Zustimmungsbescheids fuhren. Die
Zustimmung der Strallenbaubehérde nach § 127 Abs. 1 TKG ersetzt nicht nach anderen
Rechtsvorschriften vorgeschriebene Genehmigungen, Zustimmungen oder Erlaubnisse sons-
tiger Behorden, insbesondere der Stral3enverkehrsbehérden. Der Antragsteller ist fur die Ein-
holung aller anderen Genehmigungen, Zustimmungen oder Erlaubnisse selbst zustandig.

Ort, Datum Unterschriften




Hinweise fiir den Antragsteller zum Formblatt ,,Antrag auf Erteilung einer Zustimmung
nach § 127 Abs. 1 Telekommunikationsgesetz (TKG)*

Zu 2:

Der in geeignetem Malistab als Anlage beizufiigende Trassenplan sowie die Vorhabensbe-
schreibung sind wesentlicher Bestandteil des Antrags. Als geeigneter Mal3stab wird im Regel-
fall 1:500 bzw. 1:1000 angesehen. Der Trassenplan/Die Planunterlagen* in der von der Stra-
Renbaubehorde gebilligten Fassung wird/werden spater mit den betreffenden Anderungen und
Ergdnzungen Bestandteil des Zustimmungsbescheids. Die Nebenbestimmungen durfen
nur die Art und Weise der Errichtung der Telekommunikationslinie, die dabei zu beachtenden
Regeln der Technik, Mal3nahmen zur Gewahrleistung von Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-
kehrs, die Verkehrssicherungspflichten sowie die im Bereich des jeweiligen Wegebaulasttra-
gers Ubliche Verwaltungspraxis bei der Dokumentation der Lage der Telekommunikationslinie
nach geographischen Koordinaten regeln (8§ 127 Abs. 8 TKG).

Oberirdische Verlequng

Nach § 127 Abs. 6 TKG hat die StraRenbaubehdrde im Falle der Verlegung oberirdischer Lei-

tungen die Interessen des Wegebaulasttragers, der Betreiber &ffentlicher Telekommunikati-

onsnetze und die beriihrten stadtebaulichen Belange abzuwéagen. Der Antragsteller soll dabei
auch im eigenen Interesse einer zlgigen Verfahrensbearbeitung grundsatzlich

- die vom geplanten Linienverlauf betroffenen Stadte bzw. Gemeinden im Antrag oder ggf.
auf einem gesonderten Blatt als Anlage bezeichnen,

- bereits vor Antragstellung selbst die entsprechenden Plane und technischen Beschreibun-
gen der beabsichtigten Freileitungsverlegung den berihrten Stadten und Gemeinden mit
der Bitte um Stellungnahme zu etwaig betroffenen stadtebaulichen Belangen binnen an-
gemessener Frist vorlegen,

- die Stellungnahmen der Stadte bzw. Gemeinden ggf. zusammen mit durch das Vorhaben
bertihrten Bauleitplanen, stadtebaulichen Satzungen oder sonstigen stadtebaulichen Ge-
meinderatsbeschliissen (z. B. Bauleitplanaufstellungsbeschluss) dem Zustimmungsan-
trag als Anlagen beifiigen sowie

- darlegen, ob vereinzelt stehende Gebdude oder Gebdudeansammlungen erschlossen
werden sollen.

Eine Verlegung in der Rollspur (befahrener Bereich des Fahrstreifens) der Stral3e kommt nicht

in Betracht. Vom Antragsteller ist zu beachten, dass unter Mindesttiberdeckung der Abstand

zwischen der Oberkante der Verkehrsflache bzw. des Gelandes und der Oberkante der Lei-
tung bzw. des Schutzrohres zu verstehen ist.

Zu 3:

Weitere behérdliche Genehmigungen nach anderen Rechtsvorschriften und -gebieten (z. B.
Stralenverkehr, Naturschutz, Wasserrecht, Denkmalpflege, Bauordnungsrecht, Bun-
desimmissionsschutzrecht) sind vom Antragsteller gesondert einzuholen. Dartber hinaus ist
die Abstimmung mit den Tragern besonderer Anlagen (z. B. der Wegeunterhaltung dienende
Einrichtungen, Kanalisations-, Wasser-, Gasleitungen, Schienenbahnen, elektrische Anlagen,
vgl. 88 132, 133 TKG) vorzunehmen.

* Nichtzutreffendes streichen.

Hinweis zum Datenschutz nach Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Verantwortlich fur die Verarbeitung dieser Daten ist Ihre zustandige Tiefbauverwaltung. Die Daten werden erhoben, um das stral3enverkehrsrechtli-
che Verfahren durchzufiihren. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e) DSGVO in Verbindung mit Art. 4 Bayer. Daten-
schutzgesetz (BayDSG) in Verbindung mit dem anzuwendenden Fachgesetz. Weitergehende Informationen Uber die Verarbeitung lhrer

Daten und lhrer Rechte bei der Verarbeitung lhrer Daten kénnen Sie im Internet auf der Homepage der fur die Genehmigung zustandigen Tiefbau-
verwaltung abrufen.

Alternativ erhalten Sie diese Informationen auch von lhrem zustandigen Sachbearbeiter oder vom behérdlichen Datenschutzbeauftragten.



	Verlegung/Errichtung neue Telekommlinie: Off
	Änderung einer vorhandenen Telekommlinie: Off
	Errichtung Netzverteileranlage: Off
	Errichtung Funkstation: Off
	Aufstellen Funkcontainer: Off
	Aufstellen Antennenträger: Off
	Anbindung an Funkstation: Off
	EVU Anschluss: Off
	Mobilfunknetz: 
	Antragsteller Name/Firma: 
	Antragsteller Adresse: 
	Antragsteller Telefon: 
	Antragsteller E-Mail: 
	Antragsteller GEschäftszeichen: 
	Ansprechperson Name/Firma: 
	Ansprechperson Adresse: 
	Ansprechperson Telefon: 
	Ansprechperson E-Mail: 
	Ansprechperson Geschäftszeichen: 
	Urkunde liegt bereits vor: Off
	Urkunde beigefügt: Off
	Tiefbaufirma Name: 
	Tiefbaufirma Adresse: 
	Tiefbaufirma Telefon: 
	Tiefbaufirma E-Mail: 
	Tiefbaufirma Geschäftszeichen: 
	3 Referenzen beigefügt: Off
	Vorhaben - benutzte Straße mit Ortsangabe: 
	Vorhaben - benutzte Straße mit Ortsangabe von: 
	Vorhaben - benutzte Straße mit Ortsangabe bis: 
	Vorhaben - geplante Bauzeit: 
	Übersichtslageplan 1:25000 liegt bei: Off
	Lageplan 1:500 liegt bei: Off
	Errichtung oberirdischer Leitungen: Off
	Gemeinde: 
	Stellungnahme liegt bei: Off
	Stellungnahme ist nicht erforderlich: Off
	vereinzelt stehende Gebäude sollen erschlossen werden: Off
	mindertiefe Verlegung eingeschlossen: Off
	Bauverfahren: 
	betroffene Straße: 
	von Abschnitt: 
	bis Abschnitt: 
	Genehmigungen liegen bei: Off
	Genehmigungensind beantragt: Off


